		
Ermittlung der Händedesinfektionsmittel-Verfügbarkeit (QZ9)

Allgemeine Hinweise
Diese Arbeitshilfe dient als internes Instrument zur strukturierten Ermittlung der Verfügbarkeit von Händedesinfektionsmitteln. Sie wird teilnehmenden Einrichtungen am Niedersächsischen Hygienesiegel für Pflegeeinrichtungen (NiHSiP) im Rahmen des Qualitätsziels 9 (QZ9) zur Verfügung gestellt und kann bedarfsgerecht angepasst und frei verwendet werden.


Erläuterungen für die Anwendung und Durchführung
Im Rahmen des Qualitätsziels 9 (QZ 9) ist sicherzustellen, dass Händedesinfektionsmittel (HDM) im Arbeitsalltag jederzeit und situationsgerecht verfügbar sind. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung der „5 Momente der Händedesinfektion“ und damit ein zentraler Baustein der Infektionsprävention.

Zur systematischen Ermittlung der Verfügbarkeit von Händedesinfektionsmitteln kann das im Anhang enthaltene Checklisten-Protokoll genutzt werden. Es unterstützt dabei, relevante Bereiche, typische Versorgungssituationen sowie funktionale und organisatorische Rahmenbedingungen strukturiert zu erfassen und zu bewerten.
Die Anwendung des Checklisten-Protokolls ermöglicht eine nachvollziehbare Dokumentation der Überprüfung und stellt zugleich sicher, dass wesentliche Einflussfaktoren berücksichtigt sowie mögliche Versorgungslücken erkannt werden. Auf dieser Grundlage können gezielt Verbesserungsmaßnahmen im Sinne des Hygiene-Qualitätsmanagements abgeleitet werden.

Das Checklisten-Protokoll stellt eine im Rahmen des NiHSiP empfohlene Arbeitshilfe dar. Einrichtungen können grundsätzlich auch eigene Verfahren zur Ermittlung der Verfügbarkeit von Händedesinfektionsmitteln anwenden. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass die Inhalte und Fragestellungen mindestens dem Standard des NiHSiP-Checklisten-Protokolls entsprechen. Dadurch wird gewährleistet, dass wesentliche Aspekte der HDM-Verfügbarkeit systematisch erfasst und nicht übersehen werden. Es wird daher empfohlen, das Checklisten-Protokoll - ggf. in angepasster Form - zu nutzen, um ein strukturiertes und vollständiges Vorgehen bei der Bewertung der Versorgungssituation zu unterstützen.

Die Anwendung kann sowohl einrichtungsweit als auch bereichsbezogen (z. B. auf einzelne Wohnbereiche) erfolgen. Das Word-Dokument dient als Muster-Vorlage und kann entsprechend den einrichtungsspezifischen Anforderungen angepasst, ergänzt und formatiert werden.





Zu dokumentierende Aspekte im Checklisten-Protokoll:

1. Allgemeine Angaben zur Einrichtung
Neben Angaben zur Identifikation der Einrichtung bzw. der jeweiligen Wohnbereiche sind auch Besonderheiten der Bewohner:innen (z. B. körperliche oder kognitive Einschränkungen) zu erfassen. Diese können maßgeblichen Einfluss auf den Bedarf und die Platzierung von Händedesinfektionsmitteln haben.

2. Angaben zu verfügbaren Händedesinfektionsmitteln
Es erfolgt ein Abgleich der vorhandenen Händedesinfektionsmittel hinsichtlich ihrer Wirkungsbereiche mit den einrichtungsspezifischen Anforderungen.

3. Bereichsbezogene Erfassung 
Es sind die relevanten Orte zu erfassen, an denen regelmäßig Indikationen zur Händedesinfektion bestehen. Für diese Bereiche wird geprüft, ob eine indikationsgerechte Händedesinfektion möglich ist und ob die erforderlichen Händedesinfektionsmittel in ausreichender Weise verfügbar sind.

4. Bewertung der Verfügbarkeit 
Durch den Abgleich von ermitteltem Bedarf und Ist-Status wird bewertet, inwieweit die Verfügbarkeit von Händedesinfektionsmitteln die Einhaltung der „5 Momente der Händedesinfektion“ ermöglicht. Bestehender Handlungsbedarf wird identifiziert und transparent dargestellt.

5. Maßnahmenplan 
Festgestellter Handlungsbedarf wird in konkrete Maßnahmen überführt. Dabei sind empfohlene Maßnahmen, Zuständigkeiten sowie der Stand der Umsetzung nachvollziehbar zu dokumentieren.


	Ansprechpartner für Fragen im Zusammenhang mit dieser Arbeitshilfe:
[bookmark: _MailAutoSig]
Jörg Vasentin-Lewedei
Hygienefachkraft
 
Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Roesebeckstr. 4-6
30449 Hannover
 
Tel: 0511-4505-208 / Fax: 0511-4505-140
E-Mail: joerg.vasentin-lewedei@nlga.niedersachsen.de
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Muster-Checklisten-Protokoll: Ermittlung der Verfügbarkeit von Händedesinfektionsmitteln (QZ9)
 
1. Allgemeine Angaben zur Einrichtung
	Einrichtung:
	Wohnbereich(e):
	Datum
	Ermittelt von:
	Besonderheiten:

	



	
	
	
	



2. Angaben zu verfügbaren Händedesinfektionsmitteln
	Wirkungsbereiche der zur Verfügung stehenden Händedesinfektionsmittel: 

	(bitte Zutreffendes ankreuzen ):
	Ja
	Nein

	Begrenzt viruzid 
= wirksam gegen behüllte Viren (z. B. Influenza- oder SARS-CoV-2-Viren); umfasst in der Regel auch eine bakterizide und levurozide Wirksamkeit
	⬜
	⬜

	Begrenzt viruzid PLUS 
= wirksam gegen behüllte Viren und zusätzlich gegen folgende unbehüllte Viren: Noroviren, Rotaviren, Adenoviren; 
umfasst ebenfalls in der Regel auch eine bakterizide und levurozide Wirksamkeit
	⬜
	⬜

	Viruzid 
= wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren; umfasst ebenfalls in der Regel auch eine bakterizide und levurozide Wirksamkeit
	⬜
	⬜

	Einordnung der aktuellen Versorgungssituation (Wirkungsbereiche der verfügbaren HDM)

	Bitte bewerten Sie die aktuelle Praxis. 
In der Regel trifft eine der folgenden Aussagen zu: 
(Zutreffendes ankreuzen!)
	Ja
	Nein
	Hinweise zur fachliche Einordnung / Konsequenz

	In der Einrichtung wird im Routinebetrieb ausschließlich ein Händedesinfektionsmittel mit dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“ vorgehalten und eingesetzt.
	⬜
	⬜
	· Für die Standardversorgung ausreichend. 
· Einschränkung: Bei Gastroenteritiden (insbesondere Norovirus) nicht ausreichend → Es muss sichergestellt sein, dass im Bedarfsfall kurzfristig ein Präparat mit erweitertem Wirkungsbereich („begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“) verfügbar ist und eingesetzt werden kann. 
· Für bestimmte besondere Indikationen (z. B. Hepatitis A) ist darüber hinaus die Vorhaltung eines „viruzid“ wirksamen Händedesinfektionsmittels erforderlich.

	In der Einrichtung wird im Routinebetrieb ein Händedesinfektionsmittel mit dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid PLUS“ eingesetzt.
	⬜
	⬜
	· Deckt die in Pflegeeinrichtungen typischen viralen Erreger (inkl. Norovirus) in der Regel ab. 
· Konsequenz: Eine zusätzliche Umstellung im Ereignisfall ist meist nicht erforderlich. 
· Für besondere Indikationen (z. B. Hepatitis A) muss jedoch zusätzlich ein Händedesinfektionsmittel mit dem Wirkungsbereich „viruzid“ verfügbar sein.

	Für besondere Indikationen (z. B. Hepatitis-A-Infektionen) ist ein Händedesinfektionsmittel mit dem Wirkungsbereich „viruzid“ verfügbar bzw. kurzfristig beschaffbar.
	⬜
	⬜
	· Für diese Situationen ist ein „viruzid“ wirksames Produkt erforderlich. 
· Konsequenz: Die Vorhaltung (z. B. Lagerbestand) oder eine gesicherte kurzfristige Verfügbarkeit muss organisatorisch verbindlich geregelt sein.
· Die Verwendung „viruzid“ wirksamer HDM im Routinebetrieb ist nicht erforderlich und wird nicht empfohlen. Aufgrund möglicher Nachteile hinsichtlich Hautverträglichkeit und Akzeptanz sollten diese Präparate gezielt für besondere Indikationen vorgehalten und situationsbezogen eingesetzt werden.


3. 

Bereichsbezogene Erfassung
	Raum/
Ort/
Situation
	HDM[footnoteRef:1] verfügbar  [1:  HDM = Händedesinfektionsmittel] 

	Verfügbarkeitsart (Wandspender/
mobil[footnoteRef:2]/ [2:  Z. B. Flasche mit Pumpaufsatz, die mit zum Anwendungsort genommen wird oder am Pflegewagen montierter Spender] 

Kittelflasche)
	Funktions-
tüchtig/
einsatzbereit
	Position
sinnvoll[footnoteRef:3] [3:  Sinnvolle Position z. B. nach folgenden Kriterien: Spender gut sichtbar und erreichbar, ergonomisch sinnvoll platziert, keine Versorgungslücken, mobile Lösungen genutzt, Nachfüllung geregelt] 

	Umsetzung der 
5 Momente[footnoteRef:4] wird [4:  5 Momente der Händedesinfektion: Vor Bewohnerkontakt, vor aseptischen Tätigkeiten, nach Kontakt mit infektiösem Material, nach Bewohnerkontakt, nach Kontakt mit unmittelbarer Bewohnerumgebung] 

gewährleistet
	Anmerkungen/
Handlungsbedarf/
Maßnahmen

	
	Ja
	Nein
	
	Ja
	Nein
	Ja
	Nein
	Ja
	Nein
	

	Bewohnerzimmer[footnoteRef:5] [5:  Es ist zu beachten, dass HDM unsachgemäß verwendet werden können, z. B. durch demente Bewohner:innen, die das HDM oral aufnehmen oder durch Verspritzungen und Einreiben in die Augen (siehe auch Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Hinweise für Pflegekräfte - Regeln zur Vermeidung von Vergiftungsfällen). ] 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pflegearbeitsraum rein

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pflegearbeitsraum unrein/Schmutzraum/
Fäkalienraum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Flur


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wohnbereichszentrale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wohnbereichsküche

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Arbeitsort zur Medikamenten-vorbereitung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pflegebad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WC- und Sanitärräume

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eingangsbereich

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pflegearbeitswagen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigungswagen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kittelflaschen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abfall-(Zwischen-) lager

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Schmutzwäsche-(Zwischen-) lager
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Frischwäschelager

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sonstige (Funktions-) Räume
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lager für besondere HDM[footnoteRef:6] [6:  Um die Verfügbarkeit von viruzid wirksamen HDM im Bedarfsfall sicherzustellen (z. B. falls Wechsel vom Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“ zu „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“ erforderlich wird → beachte oben die Hinweise zur fachlichen Einordnung zu Punkt 2).] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





4. Bewertung der Verfügbarkeit
	Die Verfügbarkeit der Händedesinfektionsmittel wird folgendermaßen eingeschätzt:
	Einstufung

	Konsequenzen/
Handlungsbedarf

	

Gut, 
vollständig gewährleistet
	· Händedesinfektionsmittel sind in allen relevanten Situationen und Bereichen so verfügbar, dass die „5 Momente der Händedesinfektion“ ohne Einschränkungen eingehalten werden können. 
· Das verfügbare HDM ist für die Alltagsroutine geeignet und weist einen Wirkungsbereich auf, der die in Pflegeeinrichtungen relevanten viralen Erreger (einschließlich Noroviren) abdeckt.
· Für besondere Indikationen (z. B. Hepatitis A) ist die kurzfristige Verfügbarkeit eines Händedesinfektionsmittels mit dem Wirkungsbereich „viruzid“ sichergestellt.
	⬜
	· Kein unmittelbarer Handlungsbedarf
· Regelmäßige Überprüfung im Rahmen der Routine 
(z. B. Begehungen, Audits, Prozessbeobachtungen) ausreichend

	
Ausreichend,
aber verbesserungsbedürftig
	· Händedesinfektionsmittel sind grundsätzlich verfügbar, jedoch bestehen einzelne Defizite (z. B. ungünstige Platzierung, fehlende mobile Lösungen, gelegentliche Versorgungslücken), die die Umsetzung der 5 Momente erschweren können.
· Das verfügbare HDM ist für die Alltagsroutine geeignet, weist jedoch keinen ausreichenden Wirkungsbereich gegen relevante unbehüllte Viren (z. B. Noroviren) auf.
· Bei Auftreten entsprechender Infektionsgeschehen ist eine zeitnahe Umstellung auf ein Händedesinfektionsmittel mit erweitertem Wirkungsbereich („begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“) erforderlich und organisatorisch sicherzustellen.
	⬜
	· Prüfung und Optimierung erforderlich
· Identifizierte Defizite sind im Maßnahmenplan zu konkretisieren und zeitnah zu beheben
· Nachkontrolle empfohlen

	
Nicht ausreichend,
nicht gewährleistet
	· Händedesinfektionsmittel sind nicht durchgehend oder nicht situationsgerecht verfügbar. 
· Die Einhaltung der 5 Momente ist nicht sichergestellt. 
· Es bestehen relevante strukturelle oder organisatorische Defizite.
· Das verfügbare HDM weist keinen ausreichenden Wirkungsbereich für relevante Infektionssituationen (z. B. Gastroenteritiden durch Noroviren) auf und/oder eine zeitnahe Umstellung auf ein geeignetes Präparat ist nicht sichergestellt.
	⬜
	· Unmittelbarer Handlungsbedarf
· Maßnahmen sind umgehend einzuleiten und verbindlich umzusetzen
· Prioritäre Bearbeitung und zeitnahe Wirksamkeitsprüfung erforderlich



4. Maßnahmenplan
	Handlungsbedarf/
Umsetzungshindernis/
Defizit
	Maßnahme
	Verantwortlich für Umsetzung
	Umsetzen bis:
	Erledigt
(Ja/Nein)
	Begründung/
Kommentar
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